
Wesentliche Bedingungen für den Netzzugang zum 
Endverteilungsnetz

der Stadtwerke Neustadt in Holstein

Die nachfolgenden wesentlichen geschäftlichen Bedingungen beschreiben die Grundlagen 
zur Durchführung des Netzzugangs bei Erdgas, die im Einzelfall verbindlich über den Netz-
zugangsvertrag nebst Anlagen mit dem Transportkunden zu vereinbaren sind.

1.  Gegenstand des Geschäftes

Der Netzbetreiber wird Unternehmen unter den in der Verbändevereinbarung vom 4. Juli 
2000 und im 1. Nachtrag zur Verbändevereinbarung vom 15. März 2001 beschriebenen 
Bedingungen den Zugang zu seinem Endverteilungsnetz ermöglichen. Zwischen dem 
Netzbetreiber und dem Transportkunden wird durch den Netzzugangsvertrag eine maximal 
nutzbare Stundenleistung in kW sowie eine Transportmenge in kWh vereinbart. Zur 
Durchführung des Netzzugangs werden Systemdienstleistungen vom Netzbetreiber erbracht. 
Der Netzbetreiber wird eine vereinbarte Transportkapazität in Höhe dieser vereinbarten 
maximal nutzbaren Stundenleistung in seinem Verteilungsnetz vorhalten, die der 
Transportkunde flexibel nutzen kann. Dem Transportkunden wird im Rahmen vorhandener 
Netzkapazitäten eine Steuerungsdifferenz von zusätzlich 2 Prozent der vereinbarten 
maximal nutzbaren Stundenleistung zustehen. Zu einer darüber hinausgehenden 
Inanspruchnahme des Netzes wird der Transportkunde nicht berechtigt sein.

Die im Preisblatt veröffentlichen Entgelte beziehen sich ausschließlich auf den Netzzugang 
zu den vorhandenen Anlagen im Sinne der Verbändevereinbarung. Die Kosten für Erstel-
lung, Betrieb und Instandhaltung des technischen Netzzuganges insbesondere auch der 
dazugehörigen Mess-, Regelungs- und Übertragungseinrichtungen gehen gemäß Verbände-
vereinbarung zu Lasten des Transportkunden.

Zusätzliche Dienstleistungen wie z. B. Bilanzausgleich und Qualitätsanpassung können 
individuell vereinbart werden und sind nicht Bestandteil des Netzzugangsentgeltes.

2.  Rechtliche Rahmenbedingungen des Netzzugangs

Der Netzzugangsvertrag wird zwischen dem Netzbetreiber und dem Transportkunden, einer 
juristischen Person, geschlossen. Bei neu herzustellenden Anschlüssen und bei gekündigten 
Anschlussverhältnissen ist ergänzend der Abschluss eines Netzanschlussvertrages 
zwischen dem Netzbetreiber und dem Netzanschlussnehmer (Eigentümer des 
erdgasversorgten Grundstücks) notwendig. Ergänzend kann ein Netzendkundenvertrag 
zwischen dem Netzbetreiber und dem Erdgaskunden geschlossen werden.

3.  Wirtschaftliche Voraussetzungen des Transportkunden

Netzzugang wird grundsätzlich nur solchen Transportkunden gewährt, die über eine Berufs-
und Betriebshaftpflichtversicherung verfügen. Zur Absicherung möglicher aus dem 
Netzzugang resultierender Risiken können vom Netzbetreiber entsprechende 
Sicherungsleistungen wie z. B. Bankbürgschaften oder Vorauszahlungen verlangt werden. 
Entsprechendes wird im Netzzugangsvertrag geregelt.

Der Transportkunde wird zudem die Zeitgleichheit – bezogen auf die Stunde – von Ein- und 
Ausspeisung sicherstellen.



4.  Technische Voraussetzungen des Transportkunden

Für die korrekte Abwicklung und Abrechnung des Netzzuganges sind die entsprechenden 
technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die ein- bzw. ausgespeiste Erdgasmenge 
bezogen auf die Stunde zu messen und zu registrieren. Deshalb können Transportkunden 
nur für die Belieferung von Erdgaskunden, die über eine geeignete Leistungsmessung mit 
Datenfernübertragung verfügen, Netzzugang begehren.

Es gelten die „Technischen Rahmenbedingungen“ des Netzbetreibers in der jeweils gültigen 
Fassung.

5.  Berechnung des Netzzugangsentgeltes

Das Entgelt für den Netzzugang wird sich auf einen Zeitraum von einem Jahr beziehen und 
sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen:

Arbeitsentgelt

+ Leistungsentgelt

+ Entgelt für die Systemdienstleistungen

+  ggf. Konzessionsabgabe

= Netzzugangsentgelt, netto

+  Umsatzsteuer

= Netzzugangsentgelt, brutto

Das spezifische Arbeitsentgelt in ct/kWh wird in Abhängigkeit von der vereinbarten
Transportmenge am Ausspeisepunkt in kWh berechnet. Das spezifische Leistungsentgelt in
EUR/kW wird in Abhängigkeit von der vereinbarten maximal nutzbaren Stundenleistung am
Ausspeisepunkt in kW bestimmt. Das Arbeitsentgelt in EUR pro Jahr ergibt sich dann als
Produkt aus dem spezifischen Arbeitsentgelt und der gemessenen – mindestens jedoch der
vereinbarten – Jahresmenge, das Leistungsentgelt in EUR pro Jahr entsprechend als
Produkt aus dem spezifischen Leistungsentgelt und der vereinbarten maximal nutzbaren
Stundenleistung.

Sollte der Transportkunde die zusätzliche Steuerungsdifferenz in Höhe von 2 % der
vereinbarten maximal nutzbaren Stundenleistung in Anspruch nehmen, wird für diese
zusätzliche Leistung das gleiche spezifische Leistungsentgelt wie für die vereinbarte
Leistung zu entrichten sein.

Eine über die zusätzliche Steuerungsdifferenz hinausgehende Leistungsinanspruchnahme
wird grundsätzlich nicht möglich sein. Sollte es in Sonderfällen jedoch trotzdem dazu
kommen, wird für die Leistungsüberschreitung ein im Netzzugangsvertrag individuell
festzulegendes, erhöhtes bzw. mehrfaches Leistungsentgelt zu bezahlen sein.

Das Entgelt für Systemdienstleistungen wird in Abhängigkeit von der Anzahl der
Kundenkontakte berechnet. Als Kontakt ist jeder Ablesungs- bzw. Abrechnungsvorgang zu
verstehen.

Für Lieferungen an Erdgaskunden mit einer Jahresmenge bis 5 Mio. kWh oder für
Lieferungen an Erdgaskunden, deren Preis über dem Grenzpreis liegt, kann der
Netzbetreiber von der Gebietskörperschaft zur Erhebung einer Konzessionsabgabe
verpflichtet worden sein, die Bestandteil des Netzzugangsentgeltes ist und vom
Netzbetreiber an die Gebietskörperschaft abgeführt wird. Grundsätzlich wird davon
ausgegangen, dass der zwischen Transportkunde und Erdgaskunde vereinbarte Erdgaspreis
über dem im jeweiligen Konzessionsgebiet nach der Konzessionsabgabenverordnung
vereinbarten Grenzpreis liegt. Andernfalls wird dies vom Transportkunden auf geeignete
Weise z. B. durch Wirtschaftsprüfer-Testat nachzuweisen sein.

Zuzüglich wird die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe des jeweils gültigen Satzes (z. Zt. 19
%) fällig. Auf das Netzzugangsentgelt ist keine Erdgassteuer zu entrichten.



Der Netzbetreiber kann zusätzlich zum Netzzugang weitere Dienstleistungen wie z. B. 
Bilanzausgleich oder Qualitätsanpassung anbieten, die nicht mit dem Netzzugangsentgelt 
abgegolten sind, sondern getrennt abgerechnet werden. Entsprechende Vereinbarungen 
sind im Netzzugangsvertrag festzulegen.

6.  Zahlungsbedingungen

Die Abrechnungszyklen für das Netzzugangsentgelt werden individuell im 
Netzzugangsvertrag geregelt. Der Transportkunde wird periodische Abschlagszahlungen 
leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach der vereinbarten maximalen 
Stundenleistung sowie der vereinbarten Jahresmenge und wird im Netzzugangsvertrag 
vereinbart.

7.  Pflichten des Transportkunden

Der Transportkunde wird auf eigene Kosten sicherstellen, dass den stündlich ausgespeisten 
Mengen wärmeäquivalent und zeitgleich entsprechende Einspeisemengen 
gegenüberstehen.

Der Transportkunde wird verpflichtet sein, an den Einspeisestellen systemkompatibles Gas 
für den Transport anzustellen, das die in der Anlage „Kompatibilität“ der 
Verbändevereinbarung festgelegten Anforderungen erfüllt. Des Weiteren wird der 
Transportkunde nach Maßgabe der Anforderungen des Netzbetreibers sicherstellen, dass 
durch das eingespeiste Gas keine bestehenden anderweitigen vertraglichen Verpflichtungen 
bei anderen Erdgaskunden verletzt werden.

Der Transportkunde wird dafür sorgen, dass ein ständig erreichbarer Ansprechpartner 
benannt wird, der über die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen verfügt.

Der Transportkunde wird die finanziellen Verpflichtungen übernehmen, die sich im 
Zusammenhang mit dem Netzzugang z. B. durch Planung, Bau und Betrieb neuer 
Übernahmestationen oder Leitungen, durch Änderungsmaßnahmen an bestehenden 
Übernahmestationen oder Leitungen, durch Installation und Wartung neuer Messgeräte o. ä. 
ergeben.

Weitere Pflichten können im Netzzugangsvertrag vereinbart werden.

8.  Engpassmanagement

Der Netzbetreiber wird nach folgenden objektiven, transparenten und diskriminierungsfreien 
Regeln Netzzugang bei Knappheit von Transportkapazitäten gewähren.

8.1  Kapazitätsbedarf bei Lieferantenwechsel

Beim Wechsel eines Endverbrauchers zu einem neuen Lieferanten wird bei der Verteilung 
von Netzkapazitäten gegenüber dem Kunden bzw. dem neuen Lieferanten wie folgt 
verfahren:
Eine aufgrund des Lieferantenwechsels des Endkunden

gegebenenfalls nicht mehr beanspruchte Kapazitätsbuchung oder

eine entsprechende Kapazität im Endverteilernetz oder

eine dem Endkunden zuzuordnende Kapazität in einer Stichleitung zu diesem Kunden

muss vorrangig zur Deckung des durch den Lieferantenwechsel entstehenden Kapazitäts-
bedarfs des Endkunden zur Verfügung gestellt werden.



8.2  Engpass der Transportkapazität und Transparenz

Ein Engpass der Transportkapazität ist dann gegeben, wenn bei Vorliegen konkurrierender 
vollständiger Netzzugangsanfragen nur eine beschränkte und damit insgesamt zur Deckung 
aller Anfragen auf der angefragten Transportstrecke bzw. in den relevanten Netzteilen nicht 
ausreichende freie Transportkapazität zur Verfügung steht. Die freie Transportkapazität wird 
ermittelt, indem von der jeweils für den Netzbetreiber verfügbaren technischen 
Transportkapazität die bereits für Dritte oder das eigene/verbundene Unternehmen 
vorzuhaltende Transportkapazität abgezogen wird.

Der Netzbetreiber wird dem von dem Engpass bezüglich der Transportkapazität jeweils 
betroffenen Netzzugangsinteressenten den Engpass unter Angabe der technischen 
Kapazität und der Summe der Buchungen auf diesem Leitungsabschnitt schriftlich mitteilen. 
Eine Veröffentlichung im Internet steht einer schriftlichen Mitteilung gleich.

8.3  Allokationsverfahren

Liegt ein Engpass von Transportkapazitäten vor, wird der Netzbetreiber die Allokation der 
knappen Kapazität nach dem veröffentlichten Verfahren vornehmen. Hierzu stehen dem 
Netzbetreiber folgende Verfahren zur Verfügung:

8.3.1 Allokation nach dem Grundsatz „first committed – first served“

8.3.2 Unterscheiden sich die Netzzugangsanfragen hinsichtlich der nachgefragten 
Leistungen (z. B. Transportkapazität, Laufzeit etc.), wird der Netzbetreiber mit den 
Interessenten parallel über die Konditionen zur Erbringung der Leistungen verhandeln. Der 
Netzbetreiber wird den Zuschlag dem aus seiner Sicht jeweils wirtschaftlich günstigsten 
Angebot innerhalb einer angemessenen Frist erteilen und die übrigen Bewerber über die 
Entscheidung informieren.

8.4  Unterbrechbare Netzzugangsverträge bei Kapazitätsengpässen

Besteht keine freie Transportkapazität zur vollständigen Deckung eines der 
Netzzugangsanfrage zugrunde liegenden Transportbegehrens, hat der nachfragende 
Netzzugangsinteressent einen Anspruch auf das Angebot eines durch den Netzbetreiber 
unterbrechbaren Netzzugangsvertrages.

9.  Ansprechpartner des Netzbetreibers

Als Ansprechpartner für den Transportkunden stehen beim Netzbetreiber folgende 
Abteilungen und/oder Personen zur Verfügung:

Abteilung: Vertrag/Abrechnung

Harald Loos 

04561/5110-824
Name:

Telefon:

Fax:

Email:

Technik

Lars Arne Beilfuß 

04561/5110-200 

04561/5110-600 

info@swnh.de

Stand: Mai 2016



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




